
 

Beschluss des Landrats vom 13.01.2022 

Nr.  1312 

3. Änderung der Kantonsverfassung: Anpassung der Bestimmungen über die Om-
budsperson 

 2021/702; Protokoll: bw 

− Zweite Lesung 

Landratspräsidentin Regula Steinemann (glp) schlägt vor, auf die Detailberatung zu verzichten. 

://: Verzicht auf Detailberatung wird stillschweigend beschlossen. 

− Rückkommen 

Es wird kein Rückkommen verlangt. 

− Schlussabstimmung Verfassungsänderung 

://: Der Landrat stimmt der Verfassungsänderung mit 85:0 Stimmen zu. 

− Schlussabstimmung Landratsbeschluss 

://: Mit 87:0 Stimmen wird dem Landratsbeschluss zugestimmt. 

Landratsbeschluss  
betreffend Änderung der Kantonsverfassung: Anpassung der Bestimmungen über die Om-
budsperson 
 
vom 13. Januar 2022 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:  
 
1. Der Änderung der Kantonsverfassung wird zugestimmt.  
2. Ziffer 1 untersteht der obligatorischen Volksabstimmung gemäss § 30 Absatz 1 Buchstabe a 

Kantonsverfassung.  
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